
Leitfaden  

Ausstellung der Todesbescheinigung für die zweite Leichenschau und 
Workflow-Plan 

Links: 

Muster im Vollzug der Bestattungsverordnung (bis 16. März 2025): https://www.gesetze-

bayern.de/Content/Document/BayVV_2127_G_12131/true 

Muster im Vollzug der Bestattungsverordnung (ab 17. März 2025): https://www.verkuendung-

bayern.de/baymbl/2025-99/ 

Leitfaden: 

Nach dem Workflow-Plan der Todesbescheinigungen ist es vorgesehen, dass dem Leichnam im 

Krematorium ein roter Umschlag (Umschlag 2) beiliegt. Workflow-Plan und Inhalt werden außen auf 

dem Inhalt des Umschlags geschildert: 
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In diesem Umschlag befindet sich dementsprechend das Doppel (Blatt 4) des vertraulichen Teils der 

Todesbescheinigung für die Obduktion und zweite Leichenschau (vgl. Bescheinigung links oben): 

 

Mit diesem Doppel kann der Arzt/die Ärztin der zweiten Leichenschau die Feststellungen des 

Arztes/der Ärztin der ersten Leichenschau mit seinen eigenen Angaben, die auf dem Muster für die 

zweite Leichenschau zu vermerken sind (siehe weiter unten) abgleichen.  



In dem Umschlag 2 befindet sich zudem die Bescheinigung über die zweite Leichenschau 

(unausgefüllt) in vierfacher Ausführung, mit der Sie Ihre Leichenschau durchführen: 

 

Sowie der Obduktionsschein (unausgefüllt) in dreifacher Ausführung: 

 

  



Die Ärztin/der Arzt der zweiten Leichenschau übermittelt Blatt 1 der ausgefüllten Bescheinigung über 

die zweite Leichenschau (Bescheinigung) dem Gesundheitsamt des Sterbeorts. Blatt 2 der 

Bescheinigung wird im Krematorium verwahrt bzw. verbleibt bei einer Überführung ins Ausland bei 

der Leiche. Blatt 3 der Bescheinigung ist für den Fall einer Obduktion bestimmt. Blatt 4 der 

Bescheinigung, sowie Blatt 4 des vertraulichen Teils der Todesbescheinigung (aus der ersten 

Leichenschau) sind für die persönlichen Unterlagen der Ärztin/des Arztes bestimmt.  

Bestehen Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod oder ist die Todesart ungeklärt, sind Blatt 1, 

2 und 3 der Bescheinigung für die zweite Leichenschau, Blatt 4 des vertraulichen Teils der 

Todesbescheinigung (aus der ersten Leichenschau) sowie die nicht ausgefüllten Blatt 1 bis 3 des 

Obduktionsscheins im oben aufgezeigten Umschlag 2 zu verschließen und der Polizei zu übergeben.  

 

Achtung: wichtiger Hinweis! 

In der Anfangszeit ab 1. April 2025 kann es dazu kommen, dass Ärztinnen und Ärzte bei der ersten 

Leichenschau noch die alten Formulare verwenden. Für die Verwendung der alten Formulare gilt eine 

Übergangsfrist bis einschließlich 30. April 2025.  

Auf dem Umschlag 2, der dem Verstorbenen beiliegt, steht dann folgendes: 

 

Selbstverständlich dürfen die Ärztinnen und Ärzte der zweiten Leichenschau diesen Umschlag 

trotzdem öffnen, obwohl auf diesem steht, dass er (nur) „vom Arzt der Obduktion“ geöffnet werden 

darf.   



In dem Umschlag befindet sich – neben dem unausgefüllten Obduktionsschein (dreifach) wiederum 

der ausgefüllte Durchschlag der Todesbescheinigung aus der ersten Leichenschau. Links oben steht 

aber nur „Für die Obduktion“, statt „für die Obduktion und 2. Leichenschau“:  

 

  



Der Arzt/ die Ärztin der zweiten Leichenschau kann nun die Bescheinigungen über die zweite 

Leichenschau aus dem eigenen Vorrat nehmen und entsprechend wie oben geschildert ausstellen. 

Blatt 1 der ausgefüllten Bescheinigung über die zweite Leichenschau (Bescheinigung) ist dem 

Gesundheitsamt des Sterbeorts zu übermitteln. Blatt 2 der Bescheinigung wird im Krematorium 

verwahrt bzw. verbleibt bei einer Überführung ins Ausland bei der Leiche. Blatt 3 der Bescheinigung 

ist für den Fall einer Obduktion bestimmt. Blatt 4 der Bescheinigung, sowie Blatt 4 des vertraulichen 

Teils der Todesbescheinigung (aus der ersten Leichenschau) sind für die persönlichen Unterlagen der 

Ärztin/des Arztes bestimmt.  

Bestehen Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod oder ist die Todesart ungeklärt, sind Blatt 1, 

2 und 3 der Bescheinigung für die zweite Leichenschau, Blatt 4 des vertraulichen Teils der 

Todesbescheinigung (aus der ersten Leichenschau) sowie die nicht ausgefüllten Blatt 1 bis 3 des 

Obduktionsscheins wiederum in Umschlag 2 zu verschließen und der Polizei zu übergeben.  

Auch wenn die Übergangsfrist zur Verwendung der alten Formulare nur bis 30. April 2025 gilt, sollten 

durch die Leichenschauärzte Bescheinigungen für die zweite Leichenschau über diesen Zeitpunkt 

hinaus bevorratet werden. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass Ärztinnen und Ärzte bei der 

ersten Leichenschau weiterhin die alten Formulare benutzen.  

Ggf. können Sie den betreffenden Arzt/ die betreffende Ärztin kontaktieren und auf die neuen 

Formulare hinweisen. 

 


